
 

 

 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des  
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 31.10.2006  
(GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 28.05.2013 (GV. NRW. S. 271), hat die Universität 
Duisburg-Essen folgende Ordnung erlassen: 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Theorie 
und Vergleich politischer Systeme im Wandel an der Uni-
versität Duisburg-Essen vom 20. Juli 2012 (Verkündungs-
blatt Jg. 10, 2012 S. 571) wird wie folgt geändert: 

In § 1 wird Abs. 3 wie folgt neu gefasst: 

„Der Studiengang muss mindestens mit der Note 2,59 
abgeschlossen worden sein. Zusätzlich wird der Nach-
weis von Kenntnissen und Kompetenzen im Umfang von 
16 ECTS-Creditpoints im Bereich Methoden und Statistik 
sowie jeweils 6 Creditpoints in den Bereichen politische 
Theorie sowie Vergleichende Politikwissenschaft voraus-
gesetzt.“ 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen - 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultäts- 
rates der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften vom 
12.06.2013. 

 

Duisburg und Essen, den 26. Juni 2013 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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